
Verordnung

Umgang mit neuen Substitutionsmöglichkeiten bei 
Privatpatienten durch die Apothekenbetriebsordnung
von RAin und Apothekerin Isabel Kuhlen, Vellmar, kanzlei-kuhlen.de

Bei der Versorgung von Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
ist es längst normal, dass der Patient in der Apotheke nicht zwingend das Fertig
arzneimittel bekommt, welches der Arzt auf seiner Verordnung vorgesehen hat. 
Arzt, Patient und Apotheker wissen, dass die Krankenkassen einen Anspruch auf 
den Austausch durch ein Rabattarzneimittel haben, soweit Rabattverträge für den 
 jeweiligen Wirkstoff existieren. Mit neuen Regelungen der Apothekenbetriebs
ordnung (ApBetrO) sind nun erstmals auch Privatpatienten davon betroffen.

ApBetrO ermöglicht Sub
stitution bei Privatpatienten

Die am 22.10.2019 neu in Kraft getre
tene Substitutionsregelung findet 
sich in § 17.

§ 17 Abs. 5 ApBetrO

„Die abgegebenen Arzneimittel 
müssen den Verschreibungen und 
den damit verbundenen Vorschrif
ten des Fünften Buches Sozialge
setzbuch zur Arzneimittelversor
gung entsprechen. Verordnete 
Arzneimittel, die an Versicherte in 
der privaten Krankenversicherung, 
Beihilfeempfänger und Selbstzah
ler abgegeben werden, können 
durch ein wirkstoffgleiches Arznei
mittel ersetzt werden, das mit 
dem verordneten Arzneimittel in 
Wirkstärke und Packungsgröße 
identisch ist, für ein gleiches 
 Anwendungsgebiet zugelassen ist 
und die gleiche oder eine aus
tauschbare Darreichungsform be
sitzt, sofern die verordnende Ärz
tin oder der verordnende Arzt dies 
nicht ausgeschlossen hat und die 
Person, für die das Arzneimittel 
bestimmt ist, einverstanden ist.“

Für GKVVersicherte hat die neue Re
gelung keine, für alle nicht GKVVer
sicherten, also für die 
• PKVVersicherten,
• BeihilfeBerechtigten und 
• Selbstzahler,

dagegen unmittelbare Auswirkungen. 
Für diese Versicherten gab es bisher 
keine Substitutionsregelungen. Nun 
sind die hinsichtlich der Voraus
setzungen inhaltsgleichen Substitu
tionsvorgaben auch für diese Verord
nungen vom Gesetzgeber geregelt 
worden. Wie in der ähnlich strukturier
ten Vorgabe des SGB V für GKVVer
sicherte sind die Voraussetzungen für 
eine Substitution im „privaten  Bereich“ 
in der Neuregelung:
• Wirkstoffgleichheit
• Identische Wirkstärke
• Identische Packungsgröße
• Arzneimittel sind für ein gleiches 

Anwendungsgebiet zugelassen
• Arzneimittel besitzen gleiche oder 

austauschbare Darreichungsform

Der große Unterschied besteht je
doch darin, dass lediglich ein Recht 
zur Substitution durch den Apotheker 

festgelegt wurde. Der Patient, für den 
das Arzneimittel verordnet wurde, 
muss damit einverstanden sein. Im 
GKVRecht dagegen besteht die 
Pflicht des Apothekers zur Abgabe 
 eines Rabattarzneimittels, wenn die 
Voraussetzungen dafür erfüllt  sind.

Folgen für die Verschreibungs
praxis

Die inhaltliche Auslegung der Voraus
setzungen durch die Gerichte bleibt 
abzuwarten, wobei eine Auslegung 
entsprechend den Vorgaben im GKV
Recht naheliegt. Dies hätte z.  B. für die 
Vorgabe, dass die Arzneimittel „für ein 
gleiches Anwendungsgebiet zugelas
sen“ sein müssen, erhebliche Folgen. 
So könnte ein Austausch bereits dann 
vorgenommen werden, wenn zwei wirk
stoffgleiche Arzneimittel nur für  eine 
einzige Indikation beide zugelassen 
sind. Soweit etwa ein Originalhersteller 
ein Arzneimittel in fünf Indikationen 
 zugelassen und entsprechende Stu
dien durchgeführt hätte, könnte  eine 
Substitution durch ein Generikum 
auch dann erfolgen, wenn dieses Ge
nerikum für die im Einzelfall zu behan
delnde Indikation nicht zugelassen ist.
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Gesetzgebung

Die wichtigsten Neuerungen des DigitaleVersorgung
Gesetzes für Dermatologen
von RAin Anika Mattern, Münster, kanzlei-am-aerztehaus.de

Am 07.11.2019 ist das im Vorfeld vieldiskutierte Gesetz für eine bessere Versor
gung durch Digitalisierung und Innovation (DigitaleVersorgungGesetz, kurz: 
DVG) im Bundestag verabschiedet worden. Die Regelungen treten überwiegend 
mit der Verkündung des DVG in Kraft. Stichworte wie GesundheitsApps, Telema
tikinfrastruktur und Videosprechstunde liefern erste Hinweise auf den Inhalt, der 
sich zukünftig im Praxis alltag von Derma tologen bemerkbar machen dürfte. 

GesundheitsApps auf Rezept

Patienten können sich in Zukunft digi
tale Gesundheitsanwendungen ver
schreiben lassen, deren Kosten durch 
die gesetzlichen Krankenversicherun
gen gezahlt werden. Solche Gesund
heitsApps können die Patienten bei
spielsweise daran erinnern, Medika
mente regelmäßig einzunehmen oder 
ihre Blutwerte zu messen und zu doku
mentieren. Auch in der Dermatologie 
sind solche Anwendungen denkbar. 

Die jeweilige App muss in einem ers
ten Schritt durch das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) auf Datensicherheit, Daten
schutz und Funktionalität überprüft 
werden. Sodann erstattet die Kran
kenkasse die Kosten für die Gesund
heitsApp über ein Jahr. So lange hat 
der Hersteller der App wiederum Zeit 
nachzuweisen, dass seine Gesund
heitsApp einen Beitrag zur Verbesse
rung der Versorgung des Patienten 
leistet.

Anschluss an die Telematik
infrastruktur

Neben Ärzten werden nun auch Apo
theken und Krankenhäuser gesetzlich 
dazu verpflichtet, sich an die Telematik
infrastruktur (TI) anbinden zu lassen. 

Fristen und Sanktionen zum  
TIAnschluss
Es gelten folgende Fristen, bis zu de
nen der TIAnschluss erfolgen muss: 

• Apotheken bis zum 30.09.2020
• Krankenhäuser bis zum 01.01.2021

Erfolgt der TI Anschluss nicht fristge
recht, drohen Honorarkürzungen. 
Hebammen und Physiotherapeuten 
sowie Pflege und Rehabilitationsein
richtungen können sich freiwillig an 
das Datennetz anschließen lassen. 

Merke

Vertragsärzten und damit auch 
niedergelassenen Dermatologen 
mit einer KVZulassung, die sich 
weiterhin nicht an die TI anschlie
ßen lassen, droht ab dem 
01.03.2020 ein erhöhter Honorar
abzug von 2,5 Prozent, anstatt 
wie bisher 1,0 Prozent.

Hintergründe der TIVernetzung
Durch die TI soll es Leistungserbrin
gern und Patienten einfacher möglich 
sein, Gesundheitsdaten elektro nisch 
zu verwalten und auf diese zuzugrei
fen. Hierauf aufbauend stehen künftig 
verschiedene Anwendungen zur 
 Verfügung. Für Praxen ist  bereits das 
Versichertenstammdatenmanage
ment (VSDM) verpflichtend, welches 
einen  unmittelbaren OnlineAbgleich 
der elektronischen Gesundheitskar
te (eGK) mit den Daten der Kranken
kassen ermöglicht. Auch Rezepte und 
 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
können in Zukunft elektronisch ange
fordert und verordnet werden. Weiter
hin hat der Gesetzgeber die elektro
nische Patientenakte (ePA) ab dem 
01.01.2021 verpflichtend eingeführt.

Soweit ein Austausch nicht zu verant
worten ist, liegt es im Verantwortungs
bereich des Arztes, den Austausch 
durch Ankreuzen des „Autidem Feldes“ 
zu unterbinden.

Merke

In der Dermatologie spielt häufig 
nicht allein der Wirkstoff eine Rol
le. So wird z. B. in der „S2kLeitlinie 
zum Gebrauch von Präparationen 
zur lokalen Anwendung auf der 
Haut (Topika)“ ausgeführt: „Für 
 Topika gilt grundsätzlich, dass die 
 galenische Grundlage, die we
sentlich die kutane Bioverfügbar
keit des Wirkstoffs bestimmt und 
zudem durch  Eigenwirkung den 
Effekt des Topikums beeinflusst, 
essentieller Bestandteil des thera
peutischen Konzepts darstellt.“ 
Vor diesem Hintergrund muss 
nunmehr auch bei der Verord
nung von Privat rezepten stets 
 erwogen werden, ob das Nicht
setzen des „Autidem Feldes“ 
im Einzelfall vertretbar ist.

Fazit

Ein Teil der Verantwortung für die 
Versorgung des Patienten mit Arz
neimitteln bleibt beim Arzt. Dieser 
kann durch Ankreuzen des „Aut
idemFeldes“ eine Substitution, 
die er für nicht vertretbar hält, un
terbinden, wenn ihm Gründe be
kannt sind, die einer Substitution 
zwingend entgegenstehen. Das 
ist z. B. der Fall, wenn Unverträg
lichkeiten des Patienten bekannt 
sind, die im Falle einer Sub stitution 
für seine Gesundheit ein Risiko 
darstellen. Auch bei Wirkstoffen 
mit geringer therapeutischer Brei
te ist dem Arzt zu empfehlen, die 
Substitutionsmöglichkeit grund
sätzlich auszuschließen, um Risi
ken durch eine Substitution un
terschiedlicher wirkstoffgleicher 
 Fertigarzneimittel auszuschließen. 
Die in den Arzneimittelrichtlinien 
fixierten Vorgaben für GKVVer
sicherte können ein Anhaltspunkt 
für die Entscheidung sein, wann 
eine Substitution grundsätzlich 
unterbunden werden sollte.
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Weitere „eAnwendungen“

Durch das DVG haben Versicherte 
nunmehr einen gesetzlichen An
spruch auf Speicherung ihrer Daten in 
der ePA. Auch hier drohen – zusätz
lich zu den zuvor genannten – neue 
Sanktionen, wenn Vertragsärzte bis 
zum 30.06.2021 nicht über die für den 
Zugriff auf die ePA erforderlichen 
Komponenten und Dienste verfügen. 
Weiterhin sollen auch Heil und Hilfs
mittel auf elektronischem Wege ver
ordnet werden können. Zudem wird 
der elektronische Austausch mit Kol
legen wie die elektronische Übermitt
lung von Arztbriefen (EArztbrief) ge
fördert, indem Telefaxe künftig gerin
ger vergütet werden. Auch sog. Tele
konsile, fachliche Austausche zwi
schen Ärzten per Videoübertragung, 
werden attraktiver: Diese sind künftig 
in größerem Umfang möglich und 
werden extrabudgetär vergütet.

Merke

Ärzte dürfen künftig auf ihrer 
Website über das Angebot von 
 OnlineSprechstunden informie
ren. Patienten erhalten die Mög
lichkeit, Videosprechstunden ein
facher und  häufiger zu nutzen und 
gezielt nach Ärzten zu suchen, die 
Videosprechstunden anbieten.

Einordnung des DVG

Das DVG stellt eine weitere Weiche 
auf dem Weg zur Digitalisierung des 
Gesundheitswesens dar und hält 
 einige Neuerungen bereit. Dabei ist 
das Gesetz eines von vielen aus der 
letzten Zeit: Genannt seien z. B. 
• das Terminservice und Versor

gungsgesetz (TSVG),
• das Gesetz für mehr Sicherheit in

der Arzneimittelversorgung (GSAV)
sowie

• das Gesetz für sichere digitale
 Kommunikation und Anwendungen
im Gesundheitswesen
 (EHealth Gesetz).
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Kassenabrechnung

Die Abrechnung der Videosprechstunde seit 01.10.2019
Der Bewertungsausschuss hat durch eine Reihe von Beschlüssen, die bereits am 
01.10.2019 in Kraft getreten sind, die Attraktivität einer Videosprechstunde erhöht. 
Dabei fällt die EBMNr. 01439 weg, die bislang für die Abrechnung einer Video
sprechstunde zur Verfügung stand.

Grundpauschale und Video
sprechstunde

Bisher konnte für den Kontakt im Rah
men einer Videosprechstunde ledig
lich die Nr. 01439 (Betreuung eines 
Patienten im Rahmen einer Video
sprechstunde – 88 Punkte bzw. 9,52 
Euro) berechnet werden. Allerdings 
war die Berechnung der Nr. 01439 im 
Arztfall neben einer Versicherten 
bzw. Grundpauschale ausgeschlos
sen. Der Bewertungsausschuss hat 
die bisher für den Kontakt im Rahmen 
einer Videosprechstunde abrechen
bare Nr. 01439 gestrichen. 

Merke

• Seit dem 01.10.2019 kann für 
den ausschließlichen ArztPati
entenKontakt (APK) im Rahmen 
einer Videosprechstunde die 
dermatologische Grundpau
schale berechnet werden. Der 
bisher notwendige persönliche 
APK in einem der beiden Vor
quartale ist nicht mehr erforder
lich! 

• Allerdings erfolgt bei einem 
 ausschließlichen APK im Quartal 
im Rahmen einer Videosprech
stunde ein Abschlag auf die 
Grundpauschale in Höhe von 
25 Prozent.

Die Zuschläge zur Grundpau
schale

Neben der um den 25prozentigen 
Abschlag geminderten Grundpau
schale sind die Zuschläge für die 
fachärztliche Grundversorgung (EBM
Nrn. 10220 und 10222) berechnungs

fähig; die Bewertung dieser Gebüh
renpositionen wird jedoch ebenfalls 
um 25 Prozent gekürzt.

Damit die KV in der Abrechnung er
kennen kann, dass in diesem Quartal 
ausschließlich ein APK im Rahmen ei
ner Videosprechstunde stattgefun
den hat, muss ein solcher Fall in der 
Abrechnung mit der Nr. 88220 
 gekennzeichnet werden.

Die Obergrenze

Für die Abrechnung ausschließlicher 
ArztPatientenKontakte im Rahmen 
einer Videosprechstunde gilt eine 
Obergrenze. 

Merke

Die Anzahl der mit der Nr. 88220 
gekennzeichneten Behandlungs
fälle ist auf 20 Prozent aller 
 Behandlungsfälle des Vertrags
arztes begrenzt.

Der Zuschlag für die Patienten
Authentifizierung

Für die Authentifizierung eines unbe
kannten Patienten im Rahmen einer 
Videosprechstunde (Erfassung der 
Daten der vom Patienten in die Kame
ra gehaltenen Gesundheitskarte) ist 
die EBMNr. 01444, die mit 10 Punkten 
bzw. 1,08 Euro bewertet ist, berech
nungsfähig.

Der Technikzuschlag und die 
Förderung

Die Kosten, die der Arztpraxis durch 
die Nutzung eines Videodienstanbie

ters entstehen, werden unverändert 
mit der EBMNr. 01450 (40 Punkte 
bzw. 4,33 Euro) abgegolten. Die 
Nr.  01450 kann je APK im Rahmen 
 einer Videosprechstunde, also auch 
mehrfach im Behandlungsfall, be
rechnet werden, und zwar bis zu einer 
Höchstgrenze von 1.899 Punkten je 
Quartal.

Zusätzlich erhalten Praxen, die min
destens 15 Videosprechstunden im 
Quartal durchführen, seit dem 
01.10.2019 eine Anschubförderung 
für bis zu 50 Videosprechstunden im 
Quartal. Die Abrechnung erfolgt – 
zeitlich befristet bis zum 30.09.2021 – 
mit der EBMNr. 01450 (92 Punkte 
bzw. 9,86 Euro), die von der KV auto
matisch zugesetzt wird.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Weitere Einzelheiten zur Video
sprechstunde bei der KBV online 
unter  iww.de/s3137

• „Videosprechstunde: Indikations
einschränkungen aufgehoben“,   
im Wirtschaftsbrief Dermatologie 
Nr. 3/2019


